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• Einführung des Studienganges „Bachelor of Laws“ bei 
gleichzeitiger Abschaffung des Studienganges „Diplom-
Verwaltungswirt/-in“ für den gehobenen kommunalen 
Verwaltungsdienst

• Ziel = Vereinheitlichung von Studienabschlüssen innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft

Einführung des Bachelor-Studienganges



Nachfolgend kurze Übersicht:

� über die Veränderungen für die Anwärterinnen und Anwärter

� über die Veränderungen für die Praxis  insbesondere für die 
Ausbilderinnen und Ausbilder
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Veränderungen für die Anwärterinnen und Anwärter (1):

• Einführung von Modulen (in sich abgeschlossene Studien-
bzw. Lerneinheiten) für den Theorie- und Praxisbereich.

• Jedes Modul schließt mit einem Teilnahme- oder 
Leistungsnachweis (Prüfung) ab (gilt auch für Praxismodule).

• Die Zwischenprüfungen wurden abgeschafft. Nach jedem 
Teilnahme- oder Leistungsnachweis wird eine Entscheidung 
über den Fortgang des Studiums getroffen.
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Veränderungen für die Anwärterinnen und Anwärter (2):

• Bei wiederholtem Nichtbestehen einer einzelnen 
Modulprüfung ist das Studium nicht bestanden 

=> Beendigung des Beamtenverhältnisses

• Jede Entscheidung zu einer Modulprüfung ist ein individuell 
überprüfbarer und anfechtbarer Verwaltungsakt.

• Die Staatsprüfung (6 Klausuren) wurde abgeschafft /
neu ist die Thesis (Bachelorarbeit).

• Mdl. Staatsprüfung => neu = Kolloquium (zur Bachelorarbeit)
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Veränderungen für Praxis (1):

Es wird 5 Praxismodule geben. 

Vorgeschriebene Bereiche: 

• Finanzmanagement

• Ordnungsverwaltung

• Leistungsverwaltung

• Personal und Organisation

• Praxisabschlussmodul ist frei
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Veränderungen für Praxis (2):

• Praxisprüfung am Ende jeden Praxismoduls

• Praxisprüfung = Aktenarbeit, Themenvortrag oder Ähnliches

• Praxisprüfung wird von einem Praxisprüfer (Ausbilder) 
abgenommen und bewertet / dazu: sachkundiger Beisitzer aus 
Fachamt / (Azubi hat Recht auf Personalratsbeteiligung)

• Schulung der Praxisprüfer (Ausbilder) durch Studieninstitut

• Bestellung zum Praxisprüfer durch Prüfungsausschuss FHöV
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Veränderungen für Praxis (3):

• Bewertung der Praxismodule entspricht ca. 30 % der 
Abschlussnote

• Das erste Praxismodul beginnt am 01.06.2011

• Einführung von Ausbildungs-Qualitätsstandards in den 
einzelnen Ausbildungsbereichen erforderlich
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erforderliche Vorarbeiten

• FDI 11 nimmt an Schulung StuIn Münster teil

• Interne Unterweisung der Ausbilderinnen und Ausbilder der 
Stadt Bergkamen hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis ist 
geplant

• Ausbildungsleiterin Kreis Unna regt kreisweite DIB der 
Personalabteilungen an (Ziel = kreiseinheitliche Standards)

• unabhängig davon Erarbeitung einheitlicher Standards für 
Stadt Bergkamen zeitnah erforderlich

• Muster Praxismodulprüfung sollen seitens der FHöV zur 
Verfügung gestellt werden 
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